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Die Differenz, die sich für die BHG, die AGP und ELG aus 
dem Bezug der Erzeugnisse zu den gesetzlichen Preisen nach 
dem bisherigen Stand ergibt, ist nach einer gesonderten An
ordnung des Ministers der Finanzen mit dem Staatshaushalt 
zu verrechnen.“

- §3
Diese Anordnung tritt am 1. Januar 1980 in Kraft. Sie greift 

in laufende Verträge ein und gilt für alle Lieferungen, die 
vom Zeitpunkt des Inkrafttretens an erfolgen.

Berlin, den 10. Mai 1979

Der Minister für Bauwesen Der Leiter
des Amtes für Preise

I. V.: M a r t i n i  I .  V , :  D o m a g k
Staatssekretär Staatssekretär

Anordnung Nr. Pr. 211/31 
über die Preise für Neubauleistungen

vom 10. Mai 1979

Zur Ergänzung der Anordnung Nr. Pr. 211 vom 31. Januar 
1978 über die Preise für Neubauleistungen (Sonderdruck 
Nr. 995 des Gesetzblattes) wird folgendes angeordnet:

§ 1
(1) Der § 3 Abs. 1 wird um folgende Preislisten ergänzt: 

„Preisliste 7 Allgemeine Bestimmungen für Gleisbauarbeiten
einschließlich spezielle Arbeiten für den Bahn
bau;

Preisliste 8 Allgemeine Bestimmungen für Naßbaggerarbei
ten und Wasserbauarbeiten in schiffbaren Bin
nengewässern.“

(2) Die Fußnote 4 zum § 3 erhält folgende neue Fassung: 
„Folgende Preislisten werden von den zuständigen Preiskoor
dinierungsorganen den Auftragnehmern und dem sonstigen 
berechtigten Empfängerkreis direkt zugestellt:
VEB Kombinat Seeverkehr und 
Hafenwirtschaft 
— Deutfracht/Seereederei —
25 Rostock — Überseehafen Preisliste 2
Deutsche Reichsbahn
Reichsbahnbaudirektion
1086 Berlin, Schadowstr. 12/13 Preislisten 4 bis 7
Die Preislisten 1, 3 und 8 sind beim Zentral-Versand Erfurt, 
501 Erfurt, Postschließfach 696, zu beziehen.“

§ 2

Diese Anordnung tritt am 1. Januar 1980 in Kraft.

Berlin, den 15. Dezember 1978

Der § 3 Abs. 2 wird um folgende Preislisten^ ergänzt: 
Preisliste Nr. 50 Mehrgeschossige Wohngebäude

— Preisliste Nr. 51 Vielgeschossige Wohngebäude
— Preisliste Nr. 52 Preise für außergewöhnliche Teillei

stungen (Leistungsbereich II).“

Der Minister 
für Verkehrswesen

I. V.: Dr. W i n k l e r  
Staatssekretär

Der Leiter 
des Amtes für Preise

H a l b r i t t e r
Minister

§ 2
Der § 6 Abs. 2 Buchst, а wird um folgende Preisvorschrif

ten ergänzt:
„— Preisanordnung Nr. 4557 vom 1. April 1966

— Wohnungsbau bis 5 Wohngeschosse — (Sonderdruck 
der Regierungskommission für Preise),

— Anordnung Nr. Pr. 6 vom 26. Februar 1968 zur Änderung 
von Preisanordnungen zur Inkraftsetzung von Preisan
ordnungen der Industriepreisreform (Bauwesen) (GBl. II 
Nr. 28 S. 131);“

§3
Diese Anordnung tritt am 1. Januar 1980 in Kraft.

Berlin, den 10. Mai 1979

Der Minister für Bauwesen Der Leiter
des Amtes für Preise

I. V.: M a r t i n i  I .  V . :  D o m a g k
Staatssekretär * Staatssekretär

1 Anordnung Nr. Pr. 211/2 vom 16. Januar 1979 (Sonderdruck Nr. 995/1 
des Gesetzblattes)

2 Die Preislisten werden über das EDV-Liefersystem für amtliche 
Dokumente des Staatsverlages der DDB ausgeliefert.

Anordnung Nr. Pr. 214/11 
über die Preise für Verkehrsbauleistungen

vom 15. Dezember 1978

Zur Ergänzung der Anordnung Nr. Pr. 214 vom 31. Januar 
1978 über die Preise für Verkehrsbauleistungen (Sonderdruck 
Nr. 997 des Gesetzblattes) wird folgendes angeordnet:

1 Anordnung Nr. Pr. 214 vom 31. Januar 1978 (Sonderdruck Nr. 997 
des Gesetzblattes)

Anordnung Nr. Pr. 218 
über die Preise für Baukonstruktionen 
aus Stahl und Aluminiumlegierungen

vom 10. Mai 1979

Geltungsbereich

§1

(1) Für die Erzeugnisse und Leistungen (nachfolgend Er
zeugnisse genannt) der Schlüsselnummern1 
135 81 00 0 Baukonstruktionen für Verkehrsbrücken aus Stahl 

und Alulegierungen .
135 82 00 0 Baukonstruktionen für Wasser- und Tiefbauten 
135 83 00 0 Hochbaukonstruktionen aus Stahl (ohne Metall

leichtbaukonstruktionen — 135 89 00 0)
außer:

135 83 99 8 Einbauteile für Beton-Stahlbetonelemente 
135 85 20 0 Stahl- und Alukonstruktionen für Verkehrssiche

rung im Straßenwesen 
135 85 30 0 Stahl- und Alukonstruktionen für Luftverkehrs

sicherungen
135 86 00 0 Masten und Türme aus Stahl und Alulegierungen 

sowie Industrieschomsteine aus Stahl
135 87 11 0 Fenster aus Stahl
135 87 12 0 Fenster in Sonderkonstruktion aus Stahl 
135 87 31 0 Fassadenelemente aus Stahl
135 87 32 0 Vorgehängte Fassadenverkleidung aus Stahl ohne 

Fenster

1 Die angegebenen schlüsselnummern beruhen auf der Erzeugnis- 
und Leistungsnomenklatur der Deutschen Demokratischen Republik, 
Teil IX В Neudruck 1970, 1. bis 8. Ergänzung - Stand 1. Januar 1979 -.


